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§ 1 NÖ PÜG Regelungsgegenstand
 NÖ PÜG - NÖ Personalüberlassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Dieses Gesetz regelt die Beschäftigung von Bediensteten des Landes Niederösterreich und der

niederösterreichischen Gemeinden, die zur Dienstleistung an einen vom Dienstgeber verschiedenen Rechtsträger oder

an einen niederösterreichischen Gemeindeverband überlassen werden.

(2) In anderen Landesgesetzen getro6ene Regelungen über die Dienstleistung von Bediensteten gemäß Abs. 1 bei

einem vom Dienstgeber verschiedenen Rechtsträger bleiben unberührt.

In Kraft seit 01.12.2004 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 1 NÖ PÜG Regelungsgegenstand
	NÖ PÜG - NÖ Personalüberlassungsgesetz


